
DALMATIUS OENSOR, DER HALBBRUDER
KONSTANTINS 1.

In seinem vortrefflichen Buche ,Geschichte des Spät­
römischen Reiches' I S. 187 A.l sagt Ernst Stein: ,Der
erste bekannte magister militum ist Konstantins Neffe Da!­
matius, der in diesem Amt 333 Konsul ...var' und verweist
dabei Chronicon Pascha!e (ed. Bünn.) 531,1911:'. An dieser
Stelle wird zunächst die Feier von Konstantins Tricennalien
in Konstautinopel berichtet, dann die Erhebung des Konstans
zum Caesar 1), und danach heisst, es: L1alpa-n071 .0" 'vlov
TO'V aJelpov a:utov L1aApa.lov .oV u111Iawf!o(; Kalaaea tll"1Yo-

, f _1 .!l~ > ß' .;'1;51' A,." < ,.
(!SVae'll 'Tt(!o 1J uUllm'UW1J OU'lJW elW'P. 'IV U8 LJUII,tla1:WC; 0 VlO(;

L1alpaTlov tov aOEApov KW'P(J'lJa1J'dvov tov EiJoeßOvr; 07:ea'IJ11yor;
<Propa{rov ual 1)nato(; :r.eo 'IJOV aiJtd,1 avaY0t!8vlHj1!at Kalaaea.
Es folgt w.eiter die Ernennung des Hannibalianus zum rex,
zum König von Armenien 2). Stein hat also angenommen,
dass der Konsul des Jahres 333 der jüngere Dalmatius war.
Die Konsullisten hieten die Namen Flavius Julius Dalmatins:
Zenofilus S). Dalmatius kann nun entweder der Bruder·) des
Konstantin oder der Neffe 6) sein. Nach dem Chronicon Paschale
müsste 333 der Neffe Konsul.geworden sein. Das erscheint
mir aber aus mancherlei Gründen unmöglich. Denn wollten
wir den Wortlaut des Chronicon Paschale gelten lassen, so
wäre der ältere Dalmatius, dessen heide Söhne von Konstantin
so hoch erhoben wurden, selber nicht zum Konsulat gelangt.
Und wenn einmal schon schwer verständlich wäre, dass'
Konstantin den einen seiner beiden noch lebenden Brüder

') Im Text wird er fälschlich zum Augustus gemacht.
2) Zur Sache vergleiche E. S t ein S. 200.
3) Li e b enam, Fasti consulares imperii Romani S.35. Der Streit,

um welchen der Dalmatii es sich handelt, lag schon Tillemont vor;
iell beabsichtige nicht hier eine Liste der verschiedenen Auffassungen
zu geben.

4) See ck in Pauly-Wissowa, RE. IV S. 2455,2.
5) Se eck , RE. IV S. 2456,3.
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übergangen haben sollte, während er den anderen, Flavius
Julius Constantius I), im Jahr 335 mit der KonsnlwÜrde aus­
zeichnete, so wäre es vor allem auch auffallend, dass der
Kaiser unter Übergehung des Vaters 2) seinen Neffen Dalmatius
zuerst zum Konsul und erst zwei Jahre später zum Caesar
befördert haben sollte. Hat doch Konstantin bei seinen eigenen
Söhnen, Krispus, I{onstantin, Konstantius, jeweils das Konsulat
erst nach der Ernennung zum Caesar folgen lassen 3). Dass
Dalmatins der Caesar, wenn wir das Konsulat von 333 auf
seinen Vater abstellen, nicht zum Konsulat' gelangt ist, ist
nicht für die andere Zuweisung des Konsulates ausschlag­
gebend, Denn auch Konstans, der jiingste Sohn des Kon­
stantin 1., ist zwar seit 333 Caesar, aber zu Lebzeiten seines
Vaters nicht zum Konsul erhoben worden. Das jugendliche
Alter des jüngsten Konstantinsobnes - er war bei seiner Er­
nennung zum Caesar 10 Jahre alt - kann dafür nicht aus­
schlaggebend gewesen sein, wenn wir das Beispiel seiner Brüder
zum Vergleich heranziehen 4). Aber wenn man mit Stein den
jüngeren Dalmatius im Jahre 333 Konsul und zugleich ma­
gister militwn sein lässt, so wird sich doch empfehlen, dessen
Alter festzustellen, soweit uns unsere Quellen dafÜr Möglich­
keiten bieten.

Nehmen wir an, dass von den sechs Kindern des Kon­
stantius ChlOl'us und der Theodora, der Tochter des Maximia­
nus Herculeus 5), Dalmatius der älteste war, was freilich nicht
beweisbar ist 6), so könnte er, die Heirat des Konstantius
mit See c kauf 289 angesetzt 1), friihestens 290 geboren
sein, und sein älterer Sohn Dalmatius wäre dann 333 wohl

') Seeck nEo IV S. 1043,3; Liebenam Fllsli S.35.
2) Schon 'l'illemont, Histoire des empereurs IV 657 (der Aus­

gabe Venedig 1732) lehnt aus diesem Grunde die Zuweisung an den
jÜugeren Dalmatius ab.

3) Krispus und Konstantin wurden Caesares im J. 316, erstmals
Konsuln 318 bzw. 320; Konstantius Caesar 324, Konsul 326.

") über die GrÜnde, die zur ZurÜckstellung des Konsulates des
Konstans gefiihrt haben, werde ich in anderem Zusammenhang- mich
äussern.

1\) Eutrop IX 22, I; vgl. See c k, RE. IV S. 1041,40 ff.
0) See c k, RE. IV S. 2455,2 hält ihn, freilich auch nicht mit

durchschlagenden GrÜnden, für den ältesten der drei Söhne. Und
selbst das zugegeben, ist nichts f1ir unsere Frage damit erwiesen.

7) RE. IV S. 1041, 32 ff. Vgl. E. Stein I 99,4.
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schwerlich über die Mitte der Zwanziger hinaus gewesen. Aber
dieser Ansatz wird durch die Angabe des Chronicon Pasolul.le
517,8 f. el'heblich erschüttert, das uns berichtet, dass die
Söhne ans der Ehe mit 'fheodora beim Tode ihres Vaters im
Jahre g06 noch ,klein' waren 1). So konnte man sich nicht
ausdrÜcken, falls einer doch schon im heiratsfähigen Alter
war, dies auf etwa 16 Jahre angenommen. Auch Konstantin 1,
der Nachfolger seines Vaters, war damals erst 18 Jalue al(;2),
und dass er Nachfolger wurde, ist im Cbronicon Paschale
eben mit der J ugendlichkei t seiner BrUder erklärt 1). Sie
müssen also doch bedeutend jünger gewesen sein, und ent­
sprechend müssen wir das Alter des jüngeren Dalmatins her­
.untersetzen. Auch JnIe s Mau ri ce in Nnmismatique
Constantinienne I 129 3) unterstützt unsere Ansicht. Zwar
er: Annibalianl!s elait :plus jeu'ne que son fi'ere: cela ?'eSso1't
avec evidellce de la eompa?'aison de leu1'8 effigies; nachher
aber gibt er diesem im Jahr 335 etwa 15 Jahre aus sachlichen
Gründen, blen que ses effigies lui donnellt C/ lleine eet age.
So werden wir nicht Unrecht tun, wenn wir seinen Bruder
Dalmatius im Jahre 333 auf kaum mehr als 20 Jahre ansetzen.
Und er soll damals das wichtige Amt eines magiste,' militum
innegehabt llaben? Wohl gemerkt, es handelte sich nach
Steins Annahme um ein Amt und nicht um eines der nomi­
nellen Kommandos, die Konstantin seinen jugendlichen Caesaren
zu übertragen pflegte, um die konstantinische Dynastie fester
zu verankern.

Immerhin, auch wenn wir aus der Stelle des Chronicon
Paschale die Beziehung v;n;u1:o<;auf den Caesar Dalmatius
fallen lassen und ein Versehen des Chronisten annehmen, SI:)

bleibt zunachst .das m:ea'"wo<; 'Pwf!a(w')J auf ihn bezogen
stehen. Können wir nun den Dalmatius in irgend einer mili­
tärischen S'tellung nachweisen? Be nj am in bemerkt in dem
Artikel ,Constantinus( in RE. IV 1022,49 zu der Caesarwürde

1) öte<Usaro avdw 0 nal'5 avroiJ ](Q)1Jem:wri:t·os (j v6.f705 is <U" " .... _

rEvo/HWOS' ot an,} aiJrip IH'K(!Ot inniex01'.
') Se oe k, d. Untergllllgs der antiken Welt I" 435 f. uud

Stein I 125,3.
8) Maurice nimmt übrigens hier au, dass Dalmatius der Censor

bei der Erhebung seines Sohnes zum Konsul und Caesar schon gestorben
war, was, wie wir unten zeigen werden, falsch ist. Vgl. auch 0. J u Üi a n,
Histoire de 1" Gaule VII 142,4.
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des Dalmatius, ,der sich soeben durch die Niederw~rfung des
Calocerus verdient gemacht hatte', Es handelt sich dabei
um die Usurpation eines Beamten der ?'es p'rivata, des Vor­
stehers der I{amelherdenverwaltung Calocaerus, der sich im
Jaht'e 334 oder 335 auf Oypern zum ICaiser erhoben hatte 1),
Benjamin, der übrigens die entsoheidende Stelle nicht zitiert,
scheint hier eine substantielle Erweiterung der allgemeinen
Angabe bei H. Sch iller, Geschichte der römischen l{aiser­
zeit II 236 mit 235, 5 zu geben, der dort sagt: ,Delmatius
kann doch kein unbedeutender Mann gewesen sein' und ,dass
Delmatills ein tüchtiger Soldat war, geht daraus hervor, dass
er tnagister tnilit~mz war, als er zur Mitregentschaft bestimmt
wurde'. Dieser letzte Satz soll verständlich machen, warum,
l{onstantin ihm die 1'ipa Gothica als Sprengel gab 2). Auch
E. Stein 1199 meint: ,Die Bewegung (des Calocaerus) wurde
rasch durch den magister militum Dalmatius, einen Sohn von
Konstantins gleiohnamigem' Bruder, unterdrüokt, Calooaerus
uuter Martern hingerichtet. Vielleicht zur Belohnung empfing
Dalmatius den Oaesarenpurpur' ll). Nun lesen wir allerdings
in dem Arianiscl1en Historiographenbei Philostorgios (ed. Bi dez)
S.207 = Theophanes u. m. 5825 (ed. da Boor 29, 28 ff.):
Tovup 'itp er:st Llal/J&tto~ Kuioue a:vrryoesv{f'f/. I(uM1tut(!o{; (Je

bKvnetp 'ifl 'P1]otp 1:Veavv1]aa; olm al'TsoxS 'Pw/Ja{w'JI neoo·
ßo'lfl' 1tUt *7:17ihk apa Toi~ ulT{ot~ a'JIrJeMfTJ Sv Taeotp Tfj{;
Kt?,t1t{u~ 1tuv{felt; CW'JI vnd Llai./AaT{QV Ka{oaeo~. Hier erscheint
also der Caesar Dalmatius als Richter, Aber Caesar ist er
sicher erst nach dieser Usurpation geworden. Und abgesehen
von diesem Versehen ist bei Theophanes auch die Ernennung
zum Caesar sicher in ein falsches Jahr gestellt; denn erst

I) Zur Sache vgl. RE, X S. 1757; Seeck, Untergang P 184
und Stein I 198f.

2) Schi Her siebt darin ,die von Goteneinfällen bedrohten Donau·
gebiete'. Vgl. dazn aber E. Stein 1 202,1, der im übrigen mit Recht
S.198 darauf hinweist: ,die Politik Konstantins gegenüber den Donau·
barbaren hat das Prestige des Reiches so gehoben, dass ein Menschen­
alter hindurch die Sicherheit der Balkanhalbinsel nicht ernstlich bedroht
war', so dass also hier nicht notwendig ein kriegserfahrener Caesar
angesetzt werden musste.

B) Da.s erscheint etwas äusserJich verknüpft, wenn Stein I 202
selber sagt: ,nach Konstalltins Willen sollte das Reich wieder unter
vier Herrscher geteilt werden', und doch 335 auch Hannibalianus zum
Rex befördert wird.
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zum Jahr 5826 hat er .-o,s'-q> .-qi En;t Kco~'m:m,.-hlov .-oiJ evae­
(Jeo.-atov uat vturrroiJ fiXth] ";!2muWl:aet17e1r; :na11V ffJt'Ao.-lIIW!;,
was das Chronicon Paschale fast wörtlich so richtig zum
Jahr 335 bringt. Nun hat Bi dez in seiner PhiIostorgios­
ausgabe S. CL ff. in Erweiterung der Untersuchuugsergebnisse
von Batiffol 1) unter anderem den Nachweis erbracht, dass
ausser dem Ohronicon Paschale auch Theophanes .in seiner
Ohronographie aus einem arianisch gesinnten Historiographen
geschöpft hat. Er sagt dabei S. OLII: ,Mitunter sind die
Fragmente dort weniger gut erllaUen, aber oft bietet Theo­
phanes auch einen viel vollständigeren oder weniger alterierten
Text.' Und auf Seite 207 setzt er zum Jahr 335 aus dem
Chronicon Paschale S. 531,14 ein: KcowItall.b'ov .oiJ e:i)oeßoiJ!;
fix{}1J .,;emuovrae.1Jf!k b Kwva.-m''nvov:n6J.et 'PWP17 na1'v ·ffJt'Ao­
.(pro!; ••• nal Llu'Apauav .-dP Vi011 .oiJ aoeJ.ffJov o:ih:ov .-oiJ
Ut/V(JW(!Oi; Kalaa(!a aV17yoeevaev und fügt in Klammer bei: ,das
übrige vielleicht desselben Ursprungs' 2). Damit stimmt aber
die oben angeführte Theopbanesstelle Überein, und auch das
zum Jahr vorher erwähnte Lla'Apa-r:IOt; Kataae a1'1/yoee-6{}1J ent­
spricht dem Wortlaut des Ohronicon Paschale. Dann lässt
Bidez hier ferner die den l(alolrairos betreffende Stelle aus
dem Arianer entnommen sein, die beim Chronicon Paschale
fehlt. Sie stebt aber bei Hieronymus' Oluonik, die Bidez
S. CLV ebenfalls duroh den arianischen Historiographen be­
einfiusst sein lässt. ZUlU Jahre 2350, also zu 334 unserer Zeit­
rechnung, steht dort: Oaloeenw in o.tl111'O res novas molittt8
opprimUur, Wie kommt es nun, dass Theopllanes die
Oaesarernennung des Dalmatius aus ihrem Zusammenhang
gerissen hat und auch sonst für· das Jahr 335 nicht mit den
Angaben des Chronicon Paschale übereinstimmt? Nun die
Erhebung des Konstans zum Caesar, oder wie es sagt Augustus,
hat sicher' auoh das Ohronicon hier fälschlich aus anderem
Zusammenhang eingesetzt; denn der jüngste Sohn des Kon:­
stantin ist schon am 25. Dezember 333 Caesar geworden B}.
Infolge einer Verwechslung mit Konstantinl1s hat Theophanes

') Un historiographe anonyme arien du IVe siede in RÖm.
Quartalschrift IX 57 ff.

2) Bidez setzte, wie es scheint, in seinen Text nur die für das
Jahr 335 gesicherten Tatsachen ein,

3J Seeek, Untergang IV B79 zu S. 3,14. E. Stein 1202.
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diese Tatsache schon früher gebrachtl). Den jüngeren Ranni­
balianus hat Theophanes freilich überhaupt nicht erwähnt.
Den Dalmatius machte er zum Oaesar dort., wo er den Namen
in seiner Quelle zuerst erwähnt fand, ebenso wie er es, dazu
durch eine Verwechslung, mit Konstans gemacht hatte. Es
muss dabei zuvor noch betont werden, dass fiir Theophanes
der Name Dalmatius augenscheinlich immer den jüngeren
Dalmatius bedeutet; deun den älteren setzt er an den beiden
Stellen, wo er ihn nennt, mit Rannibalianus, dem Sohn des
Konstantius 1., gleich. So S. 10,30 (de Boor): neeUJvtW'l' uai
'iWV Aomwv av'iov na{()wv 'iWV opona7:elwv' KW'NJ7:a7!'itVOV,
Kwvo7:av7:tov, t:fJ'YJpt, ual :AvaßaAAUIVOV tov ual LlaA,uadov
Y8'JYll1]1JSV'iWI! eu eeo()Wew;, und S. 19, 3: :AvaßaAAtaVOv 7:0'1' ual
FdlAov Llal,uuno'l' e~ 015 Llal,uch:w, 0 "80'; vgI. anch S. 5, 15,
wo von den IÜndern des I{onstantius und der Theodora nur
Konstantius, Hannibalianus und Konstantia genannt werden.
So bezog Theophanes aUe seine ausgezogenen Stellen, wo
von Dalmatius geredet war, auf den jüngeren DaJmatius, den
Oaesar. Wir müssen also schon aus diesem Grunde bei der
Benützung des Theophanes Vorsicht walten lassen. Höchst­
\vahrscheinlich fand Theophanes aber einen Dalmatius zuerst
im Zusammenhang mit der Usurpation des Oalocaerus und
zwar als Richter.

War nun der Richter des Oalocaerus auch sein Besiegee,
und müssen wir so das OT:eaT:'YJY0' 'PwiJ'alw'I' des Ohronicon
Paschale mit der Niederwerfung des Usurpators zusammen­
bringen? Ohne die Theophanesstelle pressen zn woUen, er­
scheint es doch auf den ersten Blick wahrscheinlich, dass
das vno LlaAiJ'adov KaloU{!o, mit dem o:vnei1J'Yj 8'1' Taeocp
uavOEl, Cibv zusammengebracht werden muss. Man will nicht
recht verstehen, warum nicht vorher schon der Name des
Feldherrn erwähnt wird, sondern nur allgemein gesagt wird
KaJ.6xat(lot; ovu a"7:faX8 7:17 'Pw,ua{QJ" nfloaßolfi. Aber nehmen
wir einmal den Sieg des Dalmatius an, warum hat dann der
siegreiche Feldherr nicht in Oypern an Ort nnd Stelle das
Strafgericht vollzogen? Dass Oalocaerus nach Tarsus gebracht
wurde, hat doch nur dann einen Sinu, wenn man ihn dort
seinem Richter zuführte. Und wie, wenn wir nuu in der
damaligen Zeit einen anderen mit richterlichen Funktionen

,} ll.. nl. 5813 (da Boor 17, 21f.): "u~ Kcbven:av, 1:0'11 vUw aVtQiJ,
K€<Jvl1({tvl:i:VGs d flEras 7t(!os{JdJ.sI:Q 'Xatl1a(!a 'Xa~ lheil1(s(Äsv Elf; raJÄt"5'
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betrauten Dalmatius im Osten kennen? Der aber ist Dalmatius
der Censor. Als nämlich des Athanasius Anhänger gegen
die Melitianer mancherlei Gewalttätigkeiten begingen, brachten
diese beim Kaiser Anklagen gegen den alexandrinischen Bischof
ein. Unter anderem 'warf man ihm vor, er habe den meli­
tianischen Bischof Arsenius ermorden lassen 1). In der Apologia
contra Arianos berichtet Athanasius selber, dass er mn dieser
Sache willen im Auftrag des Kaisets vom Ceusor Dalmatius
vor Gericht gefordert worden sei. Er tut das mit den Worten
(c. 65 = Migne GI'. XXV 36.5 M. yea<pSt Oe (Konstantin I.) sls
7:1)V :Av'L'u5xstav LJa2,ua'L'Üp 'L'Ip 'Xl]VaW(!t auovaw 7:1]<; ns[!t TOU (P01'OV

01'X17s, '0 Tolvuv 'X~1IaWe snwdllst l-tot naeuo'Xsl'aoua{}w neos
d.noAoylav TOV ly'XA~ßaTOr;. Athanasius konnte aber durch
einen Brief an den Kaiser die Anklage entkräften, da Arsenius
lebend aufgefunden worden war. Darauf bob Konstantin seinen
Befehl an den Censor auf. Doch sollte Athanasius sich vor
ein~m Konzil in Caesarea in Palästina wegen anderer Be­
schuldigungen verantworten 2). Diese Tatsachen formuliert die
Apologie so (Migne GI'. 365 C): yea-lpm'To; yue /toV TqJ ßualAsl,
ön :Aeae,lwr; evet{},], - lnavae flev 7:<J ol'Xa0T.17eto1' 7:OV 'Xr)"aweor;,
eyea'lpe 08 'Xa7:aywwauw11 Ti)'J av'Xoc:pmJ'L'lm' 7:(01' 'Xu{}' '1/IW"

.{ \ \ , E'.{ß > , " 'A 1 ,YSVOß1:/VWV, 'Xat TOVr; nSel vac tOv eexOßS1'OVr; SIr; 11J11 .n.VU'L'OMJ1'
Xu{}' ijflwv sxtlevafv vnoa7:{!tVJul. Aus Athanasius Übernahm
Sokrates in seiner Kirchengeschichte den Bericht I 27, 20
(ed. Hussey): 'taV7:a y"OVr; <5 ßamlsvr; y{!aq.J81 TC!> 'X~l'aOet Llal,au.
7:itp 7:qJ ac5s1flnc5ep euv'L'OV sv :AvtlOxslq T* L:ve1ar; c5tayont

aywylßovr; nOlijaul TOVC; -xar:1JYoflovflivov~ :>cal ola)!j'6nu 0{'X111'

7:0Vr; slsYX{}tvtas elane&~ao{}m. Und weiter :A t'J.m1aawr; evr; l)Jl'w
xule'ia{}at vno 'f:OV 'X1]1100gos, ntflnst clr; Atyvnt01' a1IUC177:1]aUt

, 'A' d dl' h I -~, < ß l' \" -7:01' .n.ea81'WV un en IC nUVSt vS 0 amll.l'v; 7:0 Enl TOV
:X1]VaO(!oq omaatrjeW1J. Hier ist also der Censor Dalmatius zum
Neffen des Kaisers gemacht 3). Und ebenso bei Theophanes
a. m. 5827 (8. 31, 7 de Boor): Y'l'ov~ <5 ßaollsvc; Ta; -xara
, A{} , Jl ß" - -,Jl ,- > - > , ,
.1:1 uvaawv via OAae; neW7:0V 7:(p lVUp al'f.1J!lep emr(]Bnel 1/1J1'
{;1]'L'1]aW elr; :A,Jnoxeta1J ihm. vaTSe011 08 peraq.Jt{}et 7:1)'/1 0l~1J'l

Gir; J(ulOaeSIUV. . Da aber im Chronicon Paschale zweifellos

1) E. Stein I 166f.
2) E. Stein I 167 und H. 1. Bell, Jews and Christians in Egypt

(1924) 41 und 46 f.
3) Schon Valesius wandte sich dagegen; abgedruckt bei Hussey,

Sokrates Bd. III S. 91.
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Dalmatius, des Konstantin Bruder, als Censor erwähnt ist,
so haben wir denselben Fehler sowohl bei Sokrates wie bei
Theophanes, der eben auch hier wieder den Dalmatius selbst­
verständlich als den jüngeren fasste. Die Synode von Caesarea
vermochte neuerdings H. Idris Bell an der Hand eines
Papyrus 1) auf Frühjahr 334 zu datieren. So muss also das
durch den Censor Dalmatius eingeleitete Verfahren vorher
liegen. Vielleicht können wir zu einer genaueren Datierung
dieses Verfahrens kommen. Wir lesen nämlich bei Sozomenus
Kirchengeschichte II 25, 1 (ed. Hussey) Athanasius sei auf
die Synode von Caesarea geladen worden: &AAd 7:'o7:'e pev "aha,
am'eA#eiv al'ay"a'opevor; apcpl 7:9Vr; 7:'(!uJ."ovm pi/Val; aveßdJJ.em.
2. fte-ra ~e miJm ocpa~eo7:eeav ßwo#elr; Ijxev elr; Tvem'. Die
Synode von Tyrus fand aber im Sommer 335 statt. Aber
zwischen der Synode in Caesarea und der von Tyrus können
nach der rlchtigen Datierung von Bell keine 30 Monate liegen.
Wollen wir jedoch die Zahl bei Sozomenus nicht als verderbt
annehmen, und dazu liegt kein Grund vor, so hat sich der
Ifirchenhistoriker bei der gedrängten Kürze, in der er hier
das Vorgehen der Gegner des Athanasius erzählt, insofern
getäuscht, als er glaubt, ein öffentliches Verfahren sei zuerst
aus Anlass der cäsarensischen Synode in die Wege geleitet
worden. Die Zahl von 30 Monaten aber dürfte richtig sein, wenn
wir mit H. 1. Be1l 2

) damit die Zeit zwischen dem Verfahren
des Dalmatius und dem Erscheinen des Athanasius auf der
Synode von Tyrus bezeichnen. Da Athanasius am 11. Juli 335
von Alexandria nach Tyrus abreiste 3), kommen wir auf
Februar/März 333 für das Untersuchungsverfahren, mit dem
Dalmatius beauftragt war. Und zu dieser Zeit muss er also
Censor gewesen sein. Censor aber war der ältere Dalmatius,
was auch Seeck RE. IV 2455, 2 und St ein I 168 mit Anm. 5
annehmen. Derselbe Dalmatius wird dann auch aus Anlass
der Synode von Tyrus genannt bei Theophanes a. m.. 5827
(S. 31,20 de Boor), wo erzählt wird, Athanasius sei von seinen
Gegnern tätlich bedroht worden: LI aApuno; oe 0 Ka'iaae "al

1) Es ist der Papyrus 1913 (inv. nr. 2543 der Greek Papyri im
British Museum) vom 19. März 334, wodurch die Datierung der Synode
von Caesarea bei E. Schwartz, NachT. Gött. Ges. d. W. Phil.-hist. KI.
1911 S. 376 berichtigt ist.

') a. a. O. S.48.
3) H. 1. Bell, S. 55; vgl. E. Stein I 167.
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&velJlto~ 7:0V ßaaJ.imt; pf.'l:a OTea,l(nnuil~ X81(!Ot; /-u)'ltt; ~Dm,a(JlOv

neet8(Jmaev &vateeia{}at vn' afm;)'/! /-,S')lov.a. Wieder wird der
Caesar Dalmatius hier eingeführt., aber nach dem ganzen
Zusammenhang, meint Theophanes zweifellos denselben, den
er vorher mit dem Verfahren gegen Athanasius beauftragt
sein lässt, und ausserdem wurde ja Dalmatius des Censot
Sohn erst am 18. September 335 Caesar l

). So werden wir
nicht fehlgehen, wenn wir den Censor Dalmatius auch bei
diesem Schlussverfahren gegen den widerspenstigen Alexan­
driner beteiligt &ein lassen. Haben wir also den Censor
Dalmatius mit richterlichen Befugnissen im Jahr 333 und
wohl auch wieder 335, so werden wir auch im Falle des
Calocaerus den Cenao1' als seinen Richter ansetzen mUssen.
Denn dessen Usurpation gehört in das Jahr 334 nach dem
Ansatz des Hieronymus zusammen mit der Tatsache, dass
Theophanes diese Ereignisse vor das Jahr 335 stellte, dabei
freilich dann für diese Zeit fälschlich die Cäsarwürde des
jüngeren Dalmatius vorwegnahm, den er eben für den
Richter hielt.

Aber mit alledem ist das m:l2afrl'YOt; 'Pcop,a{w'V des Chronicon
Paschale, aus dem B. Schiller und E. Stein, wie wir sahen.
das Amt des magister militu,n für den jüngeren Dalmatius
herausgelesen haben, nooh ungeklärt. Nur so viel steht fest,
wenn wir den Richter und den Besieger des Calocaerus den­
selben Mann sein lassen, dass es dann der Censor Dalmatius
sein müsste. Muss nun das Wort Qfea7:IJY0i; im Ohronicon
Paschale magister militum beissen, ja kann eS das überhaupt
heissen? Unterziehen wir die Titulatur des rnagi.'1te'J· rllilitt~m

beim Chronicon Pasohale einer Überprüfung, so finden wir,
.dass es dort, wo es sicher das Amt des Heermeisters meint,
immer 07:eaf11"a-r11i; sagt. Zuerst freilich findet sich der Titel
afeaf11J.a:r'1(; fälschlich für den später zum Kaiser erhobenen
Jovian 561, 13 f.: 'Joßw'VoV u6p,11fO(; (jo/-tea7:{ufJ>" ual (J7:ea1:17Äafov

7:1}V ~lav. Ob hier die Quelle falsch verstanden ist, oder ob
der Chronist ans Eigenem den Rang des Jovian erhöhte) mD

seine Wahl zum Kaiser besser erklären zu können, bleibt
fraglich '). Im weiteren Verlauf tritt dann der Magistertitel

1) 1110m m s e ll, ChrOll. Min. I 235 (Consuillria Constantillopolitall!l.
a. aBö, 2) levatus est Dalmatius Caes. XIIIl Kal. ,Octob.

2) Bei Theophanes a. m. 5851) (8. 51,12 da Boor) .wird Jovian
urqruolreodqX11S genannt und H. 5856 (52,24) XtA[a/lXo:;. (J(f!aroneodqY.,11S
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erst in der Erzählnng der Geschichte des Kaisers Theodosil1s II.
wieder auf und von da ab dann mehrfach: 586, 5 ~.4:v&eYt01eOi;

,01ear1jU111i; eerju17i;; vgi. 598, 4. 593, 6 '/ianag d or(!a11}Aatl]i;.
599, 10 Z~va)1i d a'C(}at1jAo:r111; uat no.'C(}{xwr;. 601, 1 ~(!patov

'10V orean]l.arl1v 'Coii neataev'Cov; vgl. 602, 21; 603, 4. 9. 11.
601, 7 n}v 07:eatl1l.ao{all roii neataev'CDv. 612" 10 f. MO ot(}a­
'11jlo.rwv. 612,13 ano oreat1jAarcöv al·o.1:o),*. Weiter für Jnstl­
nians Zeit 618,5.8.10; 619,16; 621,16; 626,22. Unter
Kaiser Maurikios 694, 10 J(0itEvrlo),or; d na:rf)lUtOI; 1enl O1:ea­
'111Ä&r11<;. Endlich unter Herakleios 731,4 'HUav tov l1!~O~6r:atOl!

.fJ'C(}o.1:1jÄdtl]V. Sioherlioh hatte ja das Chronioon Paschale für
die Zeit Jovinians eine andere Quelle als für die späteren
Partien, aber von der Rangstellung eines Heermeisters bei
.dem oomes domesticorum Joviall kann dort wohl schwer­
Hch etwas gestanden haben. Wenn also hier der Chronist,
um seine Meinung von der Rangstellung des Jovian zum
Ausdruok zu bringen zum oreanlÄarl1i;·Titel griff, so können
wir fast mit Bestimmtheit sagen, dass er den Dalmatius,
den er orearqyor; 'Pw/-to.{wv nannte, nicht als magister mililum
bezeichnen wollte. Denn wo er sonst Bezeichnungen fand,
die er mit zeitgenössischen Fachausdrücken wiederzugeben
vermochte, setzte er sie ohne Bedenken ein. So lässt er den
Gaius Cldigula 432,20 vno 7:iiw llJlwv ona{)ae[wv rW'V ~ovßtuov­

J.al!lw'P eV~'ovxaw 1eara yvWit)]1; rijr; avyxA~rov ermordet werden,
und 501, 13ff. tl. 502, 13 unter Gordian und Philippus kommen
neben dem d{!tlfpor; rwv hyopel'{J)jJ 1ea~"JtlJ&:r:wv auch axoAdetot
und axoA~ vor 1). Doch könnte immerhin das orearqyor;
"'Pwltat({)1i eine militärisohe Stellung bezeichnen. Denn O1:ea-r:l1YO;
gleich Feldherr kommt im Chronicon Paschale wohl vor, so
z. B. 340, 2, wo Maccabaeus oreaT11Y01; 'Iovoal(l)'P heisst und
.350, 14 Pompeius lJlr; O-rearllyor; 'Pw.Lta[crJv. Von demselben
Pompeius wird 351,18 erzählt: 'Pw/-wlwv orea1:11Yor; av-ro~eatwe

:'JT.eOollyoeev{h] 2). Auch muss erwähnt werden, dass einmal ein

-ohne das xrÄ{aqxo[; könnte immerhin auch das Heermeisteramt be­
zeichnen. So lesen wir bei Olympiodor Ir. 46 FHG IV 67 0'1(((%>0­

~edU.f(X11S enariqClS ovva,lIews (d. i. magister tttriusCf.tte ntilitae) :Af(Qa­

ßovqtOS.

1) Vgl. Th. MOllllllsen, Ges. Sehr. VI 231, l.
2) In anderen Quellen vermag ich wohl arqanlyas 'Pw.ua{wl! bei

Heermeistern nachzuweisen. Aber einmal ist dann bei diesen auch
.sonst O'r((ar"lYos allein der magister militnm, und zum andern ist das
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magiste1' equitwn der Republik 322, 11 Lleovao~ aTea7:17ytk
lnnlmv heisst, während an anderer Stelle 324, 1 dafür einfach
p,aytmeO~ stebt. Wenn es sich also bei Dalmatius um eine
militärische Stellung handeln konnte, so doch schwerlich um
das magisterium militum., und auf jeden Fall kann wie das
vnator;, so das m(!an}yor; nur auf den älteren Dalmatius be­
zogen werden.

Nun liegt meines Erachtens in den Worten des Chronicon
P h I ,;;; .l:' A _., I "P" " ,asc a e 'IV uB LJUJI,p,artor; - meat1]yor; mp,utmv xat vna7:or; :rreo
TOV avtov ävayoeBviHjvat Ka{aaea wie in dem vnaTOr;, so in dem
oreat1JYo~ eine Titulatur vor. Wenn es ihn damit als Militär
bezeichnen wollte, so sehe ich nicht ein, was der Zusatz 'Pm­
pa{mv hier sol!. Und da es sich bei beiden Titeln nach unseren
Ausführungen nicht um den Caesar handeln kann, so dürfte
die Verwechslung mit dem Censor eine Rolle gespielt haben.
Ich möchte vermuten, dass dort, wo von dem Censor geredet
war, etwas derart stand: 7Jv LlaÄp,anor; otea"7YOr; 'Pwp,a{ow
xal vnator; :rreo TOV avtov ävayoeeviHjvm x~vaoea. Für die
Stelle gibt ja Bidez in seinem Apparat auf S. 207 an
x~vaweo~, Dindorf x~vaeo~ (e durch Corr. V) und Mommsen,
Cbronica Minora I 235 (zum J. 335), 2 LlaÄpadov tov x1JVoaetor;
(sie ut vid(etur) m(anus) 1). Also eine Verwechslungsmöglich­
keit ist leicht feststellbar. Schon T ill em 0 n t, Histoire des
empereurs IV 260 sagt zu unserer Stelle: On asszJ,re gue
Dalmace avant gue d'estre Gesar avoit este Preteur ou General
d'armee (areat1]yor;) et Gonsul. Sollten wir nicht tatsächlich
eine ,Zivilcarriere', praet07' Romanus, consul, cenS07' vor uns
haben? Wir besitzen zwei Kaisererlasse, die an einen Dal·
matius gerichtet sind im Cod. Theodosianus XII 17, 1 vom
19. Januar 324 und im Cod. Justinianus V 17,7 aus dem
Jahr 337 schon nach Konstantins 1. Tod 1). See c k lässt heide
an den· Censor Dalmatius gerichtet sein 2) und nimmt mit
Recht an, dass es sich um den Bruder des Konstantin handle S),

'Pw,ualw1J jeweils durch den Gegensatz zu Nichtrömern hervorgerufen,
so Zosimus IV 38, 3. 57,2. Eunap. fr. 82 = FHG IV 49. loh. Antioch.
fr. 187 = FHG IV 609 b. Sozomenus 11. e. VIII 25,3 und Ut(la7:1]Ädl?1]S

'PWltalw'/l im gleichen Gegensatz zum (la(l{Ja(lQ5 Sokrates h. e. VI 6,2;
vgl. Philostorgius XI 8 8. 139, 11 ff. Bidez.

1) Zur Zeit vgl. Seeck, Regesten 8.185 mit 127,16.
2) Regesten 8.451 und 466.
3) Regesten S. 127,16 ff. mit 424,11.

Rhein. Mus. f. Philol. N. F. LXXVIII. 14
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worin ihm E. Stein I 168 folgt. Seeck sagt ,Dalml1tius
bekleidete eine Stellung, die Constantin d. Gr. neu für ihn
geschaffen hatte und die mit dem Tod des Dalmatius wieder
verschwindet, die Censur, was im Sinne jener Zeit nur das
Amt eines Sittenrichters bedeuten kann. Dem entspricht
auch der Inhalt der beiden an ihn gerichteten Gesetze; denn
das eine beschäftigt sich mit der Frage des Ehebruchs, das
andere mit der Belohnung kinderreicher Familien' 1). Und
auch Stein nimmt immerhin an, dass dem Dalmatius der
Titel Censor vielleicht mit gewissen sittenrichterlichen Be­
fugnissen verliehen worden sei. Lassen wir den zweiten Erlass
aus dem Jahr 337, in dem Dalmatius sicher Censor war,
aus dem Spiel. Der erste aber von 324 enthält meines Er­
achtens nichts, was eine besondere sittenrichterliche Gewalt
des Adressaten voraussetzen müsste. Bei Codex Theodosia­
nus XII 17,1 (= Cod. Just. X 52) dem einzigen Gesetz des
Titels De his, qui numm'o liberorum vel paupertate excusationem
me1'fuwint, handelt es sich nicht so sehr um die Belohnung
kin"derreicher Familien, als vielmehr um die Bekämpfung von
Betrugsmanövern zur Erschleichung der früher· gewährten
Kinderprivilegien und ausdrücklich auch allgemein um Un­
bemittelte, denen Befreiung von Leistungen gewährt war 2).

Und zwar geht es· in beiden Fällen um Befreiung von mftne'ra
personalia. Nun ist hier wohl von munera personalia im
allgemeinen die Rede. Aber zu diesen muJiera, für die Kinder­
reichturn oder Armut hier als Exkusationsgrund gilt, gehörte
insbesondere auch die Übernahme von Vormundschaften S).

') Regesten S. 127,24 H.
2) Der Text lautet nach Mommsens Allilgabe: Imp. Const(ant}inus

A. Da1matio. Quoniam cognovimus nonnu11os vacationem a nobis
personalium munerUm impetrasse, alienos pro suis 1iberis nostris
conspectibus offerentes, iubemus eos, cutn hoc probatum sit, indulto
beneficio privari, eos autem, qui cuiuscumque sexus liberos quin­
que habeant, impetrata seme1 vacatione poUri, ita ut,· si in hoc
numero filius 1egitimae aetatis inveniatur, obeundis statim pro
suo patre muneribus adplicetur, pait'ibus, qui fi1ios vel filias
quinque habuerint, promissa legibus immunitate sIWvanda. Quod
si quis proptet· censum tenuem vacationem meruerit atque hoc
probaverit, beneficio potiatur, si propter rerum angustias ad per­
sonalia vocabatur obsequia. Dat. XlIII Kal. Feb. Sirmio Crispo III
et Constantino 11 conss.

3) Vgl. Karlowa, Röm. Rechtsgeschichte I 612 und Stein­
wenter, Ius liberorum in RE. X S. 1283.
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Mit Vormundschaftssachen aber war besonders der praetm·
tutelarius betraut 1), der mit seiner Spezialkompetenz ja auch
noch in die Staatsordnung des 4. Jahrhunderts eingegangen ist,
und nach Johannea Lydua 2) auch nach der nova Roma, nach
Konstantinopel, übernommen worden ist. Aber da seit Kon­
stantin die städtischen Magistraturen nicht mehr die Vorstufe
für die senatorischen Statthalterschaften waren und es so
bald an Bewerbern für Q1lästur und Prätur fehlte, musste der
Kaiser, da man die Ämter zur Ausrichtung der Spiele brauchte,
sie zu Zwangsleistungen des Senatorenstandes machen, was
vor dem 6. März 327 erfolgt sein muss 3}. In den Zeiten
des Bewerbermangels, oder aber um die Zwangsmassregel
weniger drückend erscheinen zu lassen, jedenfalls um ein
gutes Beispiel zu geben, dürfte Konstantin seineu Halbbruder
Dalmatius mit der Prätur bekleidet haben. Und im Gegen­
satz zu den nachher .auch in Konstantinopel eingeführten
Prätoren könnte die Quelle des Chronicon Pascbale irgend
einen Hinweis darauf enthalten haben, dass Dalmatius in
Rom Prätor war, was sich dann in dem arearrJY0(; <Pwpatwv
spiegelt'}. Dass Konstantin trotz seines Christentums und
der vielen Neuerungen mit den vornehmen Kreisen jener
Tage die Begeisterung für die römischen Altertümer teilte
und manchen klangvollen Titel aus der Rumpelkammer des
Staatsrechtes hervorholte, betont E. S t ein gerade dort, wo
er von der Censur des Dalmatius redet 5). Wir nehmen daher
an, dass Dalmatius 324 die Prätur bekleidete, für 333 das
Konsulat erhielt und, ehe er mit der Untersuchung gegen

1) Mommsen, Staatsrecht Ir 226 mit 221,;1 und 227,1. Kar­
lowa I 529,9. L. Wenger, Institutionen des röm. Zivilprozessrechts
(1925) 52.

2) II -30, ed. Wuensch S. 85, 19.
3) Cod. Theod. VI 4, 2 und dazu E. S t ein I 184, 3.
4) Für praetor ROmM/.UB kann ich freilich sonst nirgends die

übersetzung f11;(!ar;'f/Y0(; ·Pwf.talw'IJ nachweisen. Inschriftlich findet sich
ur;(!I1'/?f[ror; 'PW[-f'fj(; und ur;(!(U'fJr0(; "1I.ltQV 'Pwp-alw'I' nach D. Magie,
De Romanorum iurls publici sacrique vocabulis sollemnibus in Graecum
sermonem conversis S. 81. Ob wir bei unserer Stelle an eine Beeiu­
flussung' durch den praetor Romanus, der freilich unter die Prätoren
von Konstantinopel gehörte und erst unter Theodosius I. dort ein­
geführt wurde nach Cod. Theod. VI 4,25 vom 23. 'Oktober 384, vgl.
Ka rIo wal 529, denken dl1rfen, ist fraglich.

5) I 168.

14*
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Athanasius beauftragt wurde, noch zu Beginn des Jahres 333
auch den Censortitel bekam 1).

Weder Dalmatius der Cansor, noch sein Sohn der Caesar
ist also irgendwie notwendigerweise mit einem militärischen
Amt in Verbindung zu bringen. Ja dass sie beide mit einer
wirklichen KommandostaBe 2) nichts zu tun gehabt haben
können, dafür haben wir hei Aurelius Victor, de Caesarihus
41,15 den Beweis, der sagt: Abhinc (Ernennung des Constans
zum Caesar) consumpto Je?"e biennio fratris jilium, cui ex paire
nomen Juit, Gaesa1'em iussit obsistentibus 8) valide milita1'ibus.
Und wenn nach Konstantins Tod mit den anderen Ver­
wandten der Konstantinssöhne auch die heiden Dalmatius.
durch die Soldaten fielen, will dieser blutige Widerstand des
Militärs keineswegs für die Tatsache sprechen, dass einer
von ihnen an der Spitze eines Heeres einen Usurpator sieg­
reich niedergeworfen hätte oder gar, dass er mehrere Jahre
lang magister militum gewesen wäre.

Marburg i. H. Wilhelm Ensslin.

1) S. oben S. 206.
') Denn dass der Censor Dalmatius auf der Synode von Tyrus

über ein Wachkommando zur Aufrechterhaltung der Ordnung verfügt
(s, oben S. 207), ist kein Gegenbeweis.

3) Ich finde nirgends einen Einwand gegen diese Lesung von
Mommsen. Zur Sache vgl. H. Sc h i 11 e r 11 236.




